
 
 
 

1. Änderungssatzung zur Gebührenordnung für die Benutzung der Einrichtungen im 
Dorfgemeinschaftshaus in Heyen 

 
 

Der Rat der Gemeinde Heyen hat in seiner Sitzung vom 25.03.2015 folgende Änderung 
beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
 

In § 2 Absatz 1 werden die Beträge wie folgt geändert: 
 

a) Benutzung bis zu 5 Stunden (Pauschale) statt  40 Euro neu   60 Euro 
b) Benutzung über 5 Stunden pro Person  statt    2 Euro neu     3 Euro 

 
 

Artikel 2 
 
 

Diese Satzungsänderung tritt zum 01.07.2015 in Kraft. 
 
 
 
Heyen, den 25. März 2015 
 
 
Gemeinde Heyen 
 
1.Stellv. Bürgermeister    Gemeindedirektor 
T. Lemke       M. Zieseniß 


